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Hi Trissi,

falls du eine Meldebescheinigung beilegst, müssen die 6 Monate bei der Bewerbung voll sein.
Ansonsten reicht, dass du sagst, du würdest mit deinem Freund zusammen wohnen
(Hauptwohnsitz anmelden schadet aber trotzdem nicht). Bei uns im Seminar hat jemand die
Meldebescheinigung beigelegt (5.5 Monate bei Bewerbungsschluss) und ist nicht berücksichtigt
worden, jemandem anders wurde einfach so geglaubt.

LG,
Tina
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